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Neue Abgabetermine für Qualitätsberichte der 
Krankenhäuser 
 
Beschluss soll aktuelle und vollständige Bericht-
erstattung befördern 
 
Siegburg/Berlin, 19. Dezember 2008 – Für die Qualitätsberichte der etwa 
2000 deutschen Krankenhäuser gelten künftig neue Stichtage. Die Berichte müs-
sen nun jeweils am 30. Juni des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres zur Verfü-
gung gestellt, zum 31. Dezember desselben Jahres ergänzt und jeweils bis zu 
einem Monat später veröffentlicht werden. Dabei enthält der im Juni von den 
Krankenhäusern zu liefernde Teil insbesondere die Struktur- und Leistungsda-
ten sowie Informationen zum internen Qualitätsmanagement, die zum Jahres-
ende nachzureichende Ergänzung die Angaben der externen stationären Qua-
litätssicherung. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinsame 
Bundesausschuss (G-BA) am Donnerstag in Berlin. Die Entscheidung soll eine 
möglichst aktuelle und vollständige Qualitätsberichterstattung der Kranken-
häuser sicherstellen.  
  
Seit dem Jahr 2003 sind Krankenhäuser gesetzlich verpflichtet, regelmäßig 
strukturierte Qualitätsberichte zu veröffentlichen. Die Berichte sollen der In-
formation von Patientinnen und Patienten dienen sowie den einweisenden 
Ärztinnen und Ärzten. Krankenkassen können Auswertungen vornehmen und 
für ihre Versicherten Empfehlungen aussprechen. Für Krankenhäuser eröffnen 
sie die Möglichkeit, Leistungen und Qualität darzustellen und damit um das 
Vertrauen der Patientinnen und Patienten zu werben. 
 
Im Zuge der so genannten externen stationären Qualitätssicherung werden 
anonymisiert Qualitätsdaten zum internen Krankenhausvergleich und zur Qua-
litätsverbesserung erhoben. Diese Daten sind seit dem vergangenen Jahr zu-
sätzlicher Bestandteil der öffentlich zugänglichen Qualitätsberichte der Kran-
kenhäuser und liegen jeweils im Herbst vor. Um die Aussagekraft der Quali-
tätsdaten zu erhöhen, wird zuvor jedoch durch die Bundesgeschäftsstelle 
Qualitätssicherung (BQS) und die Landesgeschäftsstellen im Auftrag des G-BA 
geprüft, ob es sich bei den Rohdaten um wirkliche Qualitätsmängel oder ledig-
lich um statistische Auffälligkeiten handelt. Die Überprüfung der im Qualitäts-
bericht zu veröffentlichenden Indikatoren (strukturierter Dialog) soll künftig 
jeweils am 31. Oktober eines jeden Jahres abgeschlossen sein. 
 
Der G-BA hat zudem eine Resolution verabschiedet, in der an den Gesetzge-
ber appelliert wird, den im Gesetz festgelegten Abstand der Qualitätsbericht-
erstattung der Krankenhäuser von zwei Jahren auf ein Jahr zu reduzieren. 
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Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwal-
tung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, 
Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er bestimmt in Form von Richtlinien den Leistungskatalog 
der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für etwa 70 Millionen Versicherte. Der G-BA legt fest, welche 
Leistungen der medizinischen Versorgung von der GKV übernommen werden. Rechtsgrundlage für die Arbeit 
des G-BA ist das fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). 
 
Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das Parlament durch 
Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche Vorgaben für die konkrete Umset-
zung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen Richtlinien haben den Charakter untergesetzlicher 
Normen und sind für alle Akteure der GKV bindend. 
 
Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den aktuellen Stand der medizinischen Erkenntnisse und 
untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, die medizinische Notwendigkeit und die Wirt-
schaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog der Krankenkassen. Zudem hat der G-BA weitere wichtige 
Aufgaben im Bereich des Qualitätsmanagements und der Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären 
Versorgung.  
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.g-ba.de. 


